
Rentenversicherungsträger 

 
Rentenversicherungsträger sind in Deutschland die Institutionen, die auf Grundlage des 
Sozialgesetzbuchs VI Leistungen der Gesetzlichen Rentenversicherung erbringen. Die 
Rentenversicherungsträger firmieren unter dem gemeinsamen Namen Deutsche 
Rentenversicherung. 

Die gesetzliche Rentenversicherung wurde in der Bundesrepublik Deutschland von der 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA), den 22 Landesversicherungsanstalten 
(LVA), der Bundesknappschaft, der Seekasse und der Bahnversicherungsanstalt gebildet. 
Von den gesetzlichen Rentenversicherungsträgern sind die privaten Rentenversicherer zu 
unterscheiden, die Leistungen auf Grund privater Versicherungsverträge erbringen. 

Die versicherten Risiken der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) sind das Alter, die 
verminderte Erwerbsfähigkeit und der Tod, wofür entsprechende Renten vorgesehen sind. 
Darüber hinaus erbringen die Träger der GRV auch Leistungen im Rahmen der 
medizinischen und beruflichen Rehabilitation zur Wiederherstellung bzw. Verbesserung der 
Erwerbsfähigkeit und zur Teilhabe am Arbeitsleben. Diese Leistungen sind nicht 
versicherungsfremd, denn sie dienen der Abwendung der versicherten Risiken. Deshalb gilt 
vor Erreichen des Renteneintrittsalters von Altersrenten der Grundsatz „Reha vor Rente“, d. 
h. vor Zahlung einer Rente wird versucht, die Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen. Erst 
wenn dies tatsächlich nicht möglich ist, wird eine Rente gewährt.  

Erwerbsminderungsrente 

Etwa ein Sechstel aller Versicherten beginnt die Rente mit einer Erwerbsminderungsrente. 
Die meisten von ihnen (über 90 %) wegen voller Erwerbsminderung. Die frühere 
vergleichbare Regelung hieß bis 2000: Erwerbsunfähigkeitsrente (verminderte 
Erwerbsfähigkeit). Allerdings tritt jetzt Erwerbsminderung erst ein, wenn das 
Leistungsvermögen für alle Tätigkeiten auf weniger als sechs Stunden pro Tag herab 
gesunken ist. Deren Höhe ist – wie bei der Altersrente – von den früher gezahlten Beiträgen 
abhängig. 

Berufsunfähigkeitsrente  

Als ein rein rechtlicher Begriff wird definiert: Berufsunfähig ist der Versicherte, der einen ihm 
zumutbaren Beruf nicht mehr ausüben kann und dessen Erwerbsfähigkeit durch Krankheit 
oder andere Gebrechen oder Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte auf 
weniger als die Hälfte der Erwerbsfähigkeit (bis 2000, jetzt: weniger als sechs Stunden am 
Tag) eines körperlich und geistig gesunden Versicherten mit ähnlicher Ausbildung und 
gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten herabgesunken ist. 
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